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Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr.
37 und der 22. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Tön-
ning für das Gebiet in Ortsteil Kating

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Klömmer,

wir vertreten bekanntlich anwaltlich die Interessen von Herrn Stefan Duhnkrack, Am

Deich 4, Heiko und Sabrina Steppack, Am Deich 8, sowie Lena Bartoli und Frau Birgit

Münzner, Am Deich 5, jeweils in Tönning, Ortsteil Kating. Namens und in Vollmacht un-

serer Mandanten, die jeweils Eigentümer der bezeichneten Immobilien sind, geben wir

im Rahmen der im Betreff bezeichneten Bauleitplanung folgende Stellungnahme ab:

Die Projektbeschreibung schildert die Ferienhaussiedlung als „Refugium der naturverbun-

denen Entspannung, Ruhe, Erholung und Entschleunigung“. Zentral ist der Begriff der Nach-

haltigkeit, den die potenziellen Gäste zunehmend bei der Auswahl ihres Urlaubsziels mit

einstellen: Priorität habe das Konzept des naturnahen und nachhaltigen Tourismus -
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was jedoch nach der Projektbeschreibung nicht einschränkungslos gilt, sondern „soweit

wie wirtschaftlich möglich“. Mit der idyllischen Einzellage ist es recht bald vorbei, werden

die wirtschaftlichen Grenzen erreicht oder gar überschritten. Der nahezu inflationär ge-

brauchte Begriff der Nachhaltigkeit vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass eine

Ferienhaussiedlung mit 21 Ferienhäusern rund um eine innenliegende Gemeinschafts-

aktivitätsfläche für Spielplatz, Fußball, Grillen sowie flankierend eine Indoor–

Spielscheune nicht unbedingt das Paradebeispiel für eine Ruheoase darstellt.

Die Projektbeschreibung zeichnet nicht nur insoweit ein schiefes Bild.

Kurioserweise erst dem letzten Absatz der Projektbeschreibung ist zu entnehmen, dass

eine der Hauptmotivationen darin besteht, ein „Feriendorf von Katingern für Katinger“ zu

errichten. Freilich ist weniger daran gedacht, für Katinger eine Urlaubsmöglichkeit zu

schaffen. Eine Beteiligung an den „anfallenden Arbeiten“ im Bereich Frühstücksdienst,

Reinigung, Grünpflege, Abfall etc. würde hingegen „sehr begrüßt werden“. Es ist nicht un-

bedingt jedermanns Sache, sich solcherart in die „Ganzheitlichkeit des Urlaubserlebnisses“

einzubringen.

Wenn es schon um ein Projekt „von Katingern für Katinger“ geht, dann darf die Frage er-

laubt sein, wer denn nun eigentlich der Vorhabenträger ist. Das lässt sich den Unterla-

gen leider nicht mit der gebotenen Sicherheit entnehmen. Die Projektbeschreibung ist

unterzeichnet von der Geschäftsführerin der Schauer-Warft GmbH, die allerdings tun-

lichst vermeidet, das Projekt als eigenes darzustellen. Keine Aufklärung bietet der Ent-

wurf der Planbegründung, der nur von dem „Antrag eines Vorhabenträgers“ spricht, ohne

diesen zu konkretisieren. Bei einem Projekt von Katingern für Katinger kann ein wenig

Transparenz nicht schaden. Ein Beispiel mag man sich an den Kritikern des Projekts

nehmen. Dem Vernehmen nach haben über sich weit über 100 Katinger in einer Unter-

schriftenliste gegen die Planung ausgesprochen – zu Recht, was im Folgenden näher

darzustellen ist.
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1. Die  vorliegende  Planung  lässt  außer  Betracht,  dass  die  Gebäude  am  Deich  4,  5

und 8 als Sachgesamtheit „Katenreihe am Deich“ in Tönning/Kating als Kulturdenkmal

mit besonderem Wert zur Aufnahme in die Denkmalliste des Landes Schleswig-Holstein

vorgesehen sind.

a) Nach Aussage des Landesamtes für Denkmalpflege wurden besondere geschicht-

liche, städtebauliche und Kulturlandschaft prägende Gründe festgestellt. Vom Landes-

amt wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der Status „zur Aufnahme in die Denkmal-

liste vorgesehen“ bedeutet, dass es sich mit der Festsetzung des besonderen Denkmal-

wertes rechtlich bereits um ein Kulturdenkmal handelt, auch wenn das formale Eintra-

gungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Letzteres hat damit nur deklaratorische

Bedeutung. Im gleichen Zuge wurde darauf hingewiesen, dass bauliche Eingriffe und

Veränderungen fortan genehmigungspflichtig sind. Das gilt in gleicher Weise für die Ver-

änderung der Umgebung eines Kulturdenkmals, wenn diese geeignet ist, seinen Ein-

druck wesentlich zu beeinträchtigen.

„Wesentlich“ ist eine Beeinträchtigung, wenn die jeweils besondere Wirkung des unbe-

weglichen Kulturdenkmals, die es als Kunstwerk, als Zeugnis der Geschichte, als städte-

bauliche Anlage oder als ein die Kulturlandschaft prägendes Objekt hat, übertönt, ver-

drängt oder geschmälert wird. In einer aktuellen Entscheidung des Verwaltungsgerichts

Schleswig wird zutreffend darauf hingewiesen, dass bei vielen eingetragenen unbeweg-

lichen Kulturdenkmalen schon generell ein gewisser Freiraum zum originären Bestand

dazugehört. Sie erfahren ihre Bedeutung erst aus der Beziehung zu ihrer Umgebung

und dem zwischen ihnen bestehenden Wechselspiel. Viele unbewegliche Kulturdenkma-

le brauchen den Lebensraum, in den sie hineinkonzipiert oder in dem sie geschichtlich

verwurzelt sind, um zur Geltung zu kommen, um erlebbar und aussagekräftig sein zu

können. Ohne diesen Lebensraum, in den sie einerseits mit ihrer Erscheinung hinein-
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strahlen und den sie prägen und der andererseits auf sie prägend einwirkt, ist ihre

denkmalpflegerische Aussage nicht oder kaum verständlich bzw. vermindert, ist ihr Er-

lebniswert für den Betrachter (nur) gering. Soweit die Umgebung des Denkmals für des-

sen Erscheinungsbild von prägender Bedeutung ist, darf deshalb auch dieses nicht in

einer Weise verändert werden, die die Eigenarten und den Eindruck des Denkmals we-

sentlich beeinträchtigt.

Zum Umgebungsschutz zählt aber nicht nur die gegebenenfalls notwendige Freihaltung

der unmittelbar an das Kulturdenkmal grenzenden Flächen von einer Bebauung, son-

dern auch der Erhalt von Sichtbezügen und Blickfeldern des Nah-und Fernbereichs.

VG Schleswig, Beschluss vom 04.01.2022 – 2 B 53/21 - juris Rn. 16 mit weiteren

Nachweisen.

Im Falle einer Sachgesamtheit ist der Denkmalwert noch sensibler gegenüber äußeren

Einflüssen, da jeder einzelne Bestandteil der Sachgesamtheit schon für sich genommen

eine Distanz verlangen darf und gleichermaßen für den Wirkzusammenhang der Sach-

gesamtheit noch weitere Rücksicht genommen werden muss. Es ist mithin sicherzustel-

len, dass nicht nur das einzelne Gebäude, sondern alle Bestandteile der Sachgesamtheit

als aufeinander bezogen erlebbar bleiben.

b) Wendet man die vorgenannten Kriterien auf den vorliegenden Fall an, so wird

deutlich, dass schon aus Gründen des Denkmalschutzes zumindest erhebliche Abstriche

in Bezug auf die Dimensionierung des Ferienhauskomplexes gemacht werden müssen.

Die drei Katen, die unter Denkmalschutz stehen, veranschaulichen als Deicharbeiterge-

bäude mit ihrer Lage am Deich und ihrer insoweit isolierten Positionierung ein besonde-

res Maß an Abgeschiedenheit und Einsamkeit.
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Würde das Feriendorf in der jetzt geplanten Gestalt realisiert werden, würde der ur-

sprüngliche Sinnzusammenhang zwischen Freifläche, Deich und Arbeiterwohnhaus ver-

loren gehen. Die drei Katen würden ohne den gebotenen Freiraum gerade auch jenseits

des Wirtschaftsweges an den Deich herangedrückt werden. Die schiere Zahl der Ferien-

häuser lässt den Gedanken an eine ehemals isolierte Lage nicht mehr aufkommen. Die

teilweise bis zu 2-stöckigen Gebäude - jeweils prominent gelegenen - übertönen und

miniaturisieren die Katen. Zusammenfassend ist damit festzuhalten: Die Kriterien, die in

ihrer Summe die Besonderheit der drei Deichkaten auch untereinander und miteinan-

der ausmachen, würden bis zu Unkenntlichkeit relativiert.

c) Die Frage der Vereinbarkeit des Planvorhabens mit denkmalschutzrechtlichen

Belangen lässt sich nicht auf die Baugenehmigungsverfahren verlagern. Dem steht

schon entgegen, dass es sich nicht um einen Angebots-, sondern um einen vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan handelt. Im Übrigen verhält es sich nicht so, dass nur einzelne

Ferienhäuser nicht oder reduziert gebaut werden könnten. Das Denkmalrecht steht dem

Vorhaben absehbar weit überwiegend entgegen. Lediglich am Rande sei darauf hinge-

wiesen, dass das Denkmalrecht dem Denkmaleigentümer zwar besondere Erhaltungs-

pflichten auferlegt, dies aber damit kompensiert wird, dass sich der Eigentümer aktiv

gegen Nachbarbauvorhaben zur Wehr setzen kann.

2. Die Standortwahl in Bezug auf die Ferienhaussiedlung erweist sich auch mit Blick

auf naturschutzfachliche Belange als fehlsam.

a) Unstrittig ist davon auszugehen, dass sich auf der Westseite des Projektgebietes

ein Wald befindet, den es dort seit über 80 Jahren gibt. Dabei ist es zunächst ohne Be-

deutung, aus welchen Gründen dieser Wald entstanden ist oder welche Wertigkeit ihm

beizumessen ist. Zumal Schleswig-Holstein nicht das waldreichste Gebiet, ist bereits ge-

nerell sorgfältig mit der Frage umzugehen, ob Wald tatsächlich zugunsten einer anderen

Nutzung aufgegeben werden soll. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaschutzdebat-
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te gilt dies erst recht und hat insoweit auch seinen Niederschlag in § 1a Abs. 2 BauGB

gefunden. Danach sollen landwirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen nur im not-

wendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 dieser

Vorschrift sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Die Notwen-

digkeit der Umwandlung als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen

Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrundegelegt werden, zu

denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachver-

dichtungsmöglichkeiten zählen können. Um diese Umwidmungssperrklausel zu über-

winden, bedarf es eines nicht unerheblichen argumentativen Aufwandes. Es ist nicht

ersichtlich, dass dieses hier gelungen ist.

b) In der Planbegründung wird angeführt, dass es in den vergangenen Jahren grö-

ßere Probleme mit Windbruch gegeben hätte. Der von unseren Mandanten Anfang letz-

ten Jahres beauftragte Baumsachverständige konnte allerdings keinerlei Hinweise auf

eine Vorschädigung o. ä. finden. Es ist auch ein wenig ungewöhnlich, dass ausgerechnet

die Bäume einfach umfallen, die dem Bauvorhaben unmittelbar im Weg sind. Näher

liegt es (leider), dass versucht worden ist, beizeiten vollendete Tatsachen zu schaffen.

Dies alles hat mit dem vorhabenseitig mehrfach bemühten Begriff der „Nachhaltigkeit“

wenig zu tun.

3. Ist das Gewicht der Argumentationslast über die Umwidmungssperrklausel auf

das Planvorhaben verlagert, so ist in die Betrachtung zusätzlich mit einzustellen, dass –

wie oben ausgeführt – Belange des Denkmalschutzes ebenfalls gegen das Vorhaben

streiten.

4. Bei der Darstellung von Standortalternativen geht die Planbegründung davon aus,

dass diese jeweils besser geeignet sein müssen als das Planvorhaben. Dem ist nicht zu

folgen. Ganz im Gegenteil genügt die Feststellung, dass die beiden Alternativflächen (Nr.

3 und Nr. 6) mindestens gleich geeignet sind, um das Planvorhaben auszuscheiden.
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Kommt noch weiter hinzu, dass das Planvorhaben die Kreise der denkmalgeschützten

Gebäude stört, so kann die Umwidmungssperrklausel erst recht nicht überwunden wer-

den.

5. Timeo Danaos et dona ferentes. Die Danaer sind im vorliegenden Fall die Gesell-

schafter der Schauer Warft GmbH, nur das schon die Verpackung des Geschenks “für

Katinger von Katingern“ deutlich ramponierter daherkommt als das Holzpferd der Dana-

er. Das Holzpferd hatte es sprichwörtlich durchaus in sich, die Ferienhaussiedlung ist

bereits falsch platziert, was sich mit vergleichsweise wenigen Erwägungen transportie-

ren lässt. Da hilft es nicht, die Axt schon beizeiten angesetzt zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ulf Hellmann-Sieg

Rechtsanwalt
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